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RS OGH 1985/2/13 3Ob125/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1985

Norm

ABGB §435

ABGB §372 Ic

EO §37 Af

EO §37 K

Rechtssatz

Kommt es beim derivativen Erwerb eines Superädi7kates nicht zur Urkundenhinterlegung, dann steht dem Erwerber

weder die publizianische Klage zu noch kann er einer Exekution auf das Superädi7kat auf Grund eines sogenannten

Ersitzungsbesitzes oder auf Grund der von ihm tatsächlich ausgeübten Verfügungsmacht über den Überbau mit Erfolg

widersprechen.
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